
Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Zentrale Vergabestelle beim 
Präsidenten des Oberlandesgerichts München

(Informationen nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung)

Die Zentrale Vergabestelle beim Präsidenten des Oberlandesgerichts München verarbeitet 
neben unternehmensbezogenen Daten auch personenbezogene Daten in gesetzlich 
geregelten Verfahren. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer 
Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen.

Die in diesen Hinweisen bezeichneten Gesetze können Sie im Internet unter
http://www.gesetze-im-internet.de (Bundesrecht), http://www.gesetze-bayern.de
(Landesrecht Bayern) und http://eur-lex.europa.eu/ (Recht der Europäischen Union) in der 
jeweils geltenden Fassung abrufen.

Die nachfolgenden Ausführungen gelten gleichermaßen für Bieter und für Bewerber in 
Vergabeverfahren.

1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

• Verantwortliche Stelle

Ihre personenbezogenen Daten werden durch die Zentrale Vergabestelle beim Präsidenten 
des  Oberlandesgerichts München, Denisstraße 3, 80335 München, E-Mail: 
VERGABESTELLE@olg-m.bayern.de ; Telefon: 089/5597-02 (Vermittlung) verarbeitet.

• Ihr Ansprechpartner bei Fragen zum Datenschutzrecht: der behördliche
Datenschutzbeauftragte

Es gibt eine für den Datenschutz zuständige Person, an die Sie sich bei 
datenschutzrechtlichen Fragen wenden können:

Datenschutzbeauftragter des Oberlandesgerichts München
Prielmayerstraße 5
80335 München
E-Mail: datenschutzbeauftragter@olg-m.bayern.de
Diese Person ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen in 
Verwaltungsangelegenheiten zuständig. Sie kann Ihnen keinerlei Auskunft zum 
Vergabeverfahren geben und keine Rechtsberatung erteilen.

2 Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die Daten, die Sie uns im Rahmen des 
Vergabeverfahrens zur Verfügung stellen. Das sind insbesondere:

•  Persönliche Kontaktdaten und Namen von Bietern, soweit es sich um natürliche
Personen oder Personengesellschaften handelt, und Kontaktdaten von
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Bieter (z.B. Vor- und Nachname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer),

•  Daten zur Qualifikation/Eignung eingesetzter Beschäftigter des Bieters und
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•  Referenzen über in der Vergangenheit ausgeführte vergleichbare Leistungen.

Eine Datenerhebung darüber hinaus erfolgt nur, sofern wir dazu rechtlich verpflichtet sind 
oder Sie eingewilligt haben.

3 Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre Daten und aufgrund welcher
Rechtsgrundlagen?

Ihre personenbezogenen Daten werden nur verarbeitet, soweit dies zur Erfüllung 
gesetzlicher Pflichten erforderlich ist oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben.

Die Zentrale Vergabestelle beim Präsidenten des Oberlandesgerichts München hat bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge das Vergaberecht zu beachten. Dazu gehören insbesondere 
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), die Verordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (VgV), die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) sowie die
Bayerische Haushaltsordnung (BayHO). Die für eine Datenverarbeitung in  Artikel  4 Abs. 1
des Bayerischen Datenschutzgesetzes und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und c der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geforderten Legitimationsgrundlagen sind den 
vorgenannten Gesetzen bzw. Verordnungen zu entnehmen. Neben den Bestimmungen der 
DSGVO gilt für die bayerische Justiz ergänzend das Bayerische Datenschutzgesetz 
(BayDSG).

Die Verarbeitung personenbezogener Daten dient der Durchführung des Vergabeverfahrens 
und erfolgt auf Grundlage von § 4 BayDSG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. b und c DSGVO.

Ohne die Daten sowie die erforderlichen Auskünfte kann kein Zuschlag erteilt werden, da 
abgegebene Angebote unvollständig und damit auszuschließen sind.

Nach Abschluss des Verfahrens können die Daten zur Erfüllung anderer gesetzlicher 
Pflichten verarbeitet werden, etwa um gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nachzukommen.

Auch zu anderen als den genannten Zwecken werden Ihre personenbezogenen Daten nur 
weiterverarbeitet, wenn es eine gesetzliche Grundlage für die jeweilige Datenverarbeitung 
gibt, beispielsweise zur Wahrnehmung der Aufgabe einer anderen Behörde, oder wenn Sie 
in eine solche Weiterverarbeitung vorher ausdrücklich eingewilligt haben.

Die Durchführung des Vergabeverfahrens erfolgt ausschließlich online über die Plattform
eVergabe. Für eine Teilnahme am Verfahren haben Sie sich dort vorab mit Ihren Daten (z.B. 
Firmenname des Nutzers, Name und Vorname des Anmelders, E-Mail-Adresse – 
sogenannte Stammdaten) zu registrieren. Diese Daten fließen in einen Pool, auf den jede
angeschlossene Vergabestelle zugreifen kann. Insoweit handeln die Vergabestellen als
gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinn von Art. 26 DSGVO. Die Daten 
werden lediglich zur Durchführung von Vergabeverfahren verwendet.

4 Wie verarbeiten wir diese Daten?
Ihre Daten werden im Rahmen des Vergabeverfahrens dokumentiert und ggf. der 
Vergabeakte beigelegt.
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5 Wem gegenüber werden Ihre personenbezogenen Daten offengelegt?
Die Justiz legt Ihre personenbezogenen Daten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
Dritten gegenüber nur auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften offen oder wenn eine 
ausdrückliche Einwilligung Ihrerseits vorliegt.

Innerhalb der Justiz erhalten nur diejenigen Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen 
Daten, die mit der Durchführung und Kontrolle des Vergabeverfahrens oder nach dessen 
Abschluss mit der Führung und Aufbewahrung der Verfahrensakten betraut sind, in dem Ihre 
Daten verfahrensrelevant sind.

Für die Erledigung unserer Aufgaben benutzen wir IT-gestützte Verfahren (Software), in die
Ihre Daten eingegeben werden. Dabei arbeiten wir auf gesetzlicher Grundlage auch mit 
anderen Stellen der Landesverwaltung zusammen, die personenbezogene Daten in unserem 
Auftrag verarbeiten. Diesen werden Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, 
offengelegt.

Alle personenbezogenen Daten, die im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen verarbeitet 
werden, werden nur dann weitergegeben, wenn die Übermittlung gesetzlich zulässig ist oder 
Sie in die Übermittlung eingewilligt haben.

Zu den Empfängern aufgrund einer gesetzlich zulässigen Übermittlung können insbesondere 
gehören:

•  Unterlegene Bieter, die einen Antrag nach § 62 Abs. 2 VgV stellen bzw. gemäß § 46 Abs. 
1 UVgO über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes sowie den Namen
des erfolgreichen Bieters zu unterrichten sind.

•  Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bei einer Auftragssumme ab 30 000 Euro (ohne 
Umsatzsteuer) muss der öffentliche Auftraggeber für den Bieter, der den Zuschlag
erhalten soll, eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (künftig:
Wettbewerbsregister) einholen.

•  Bei Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und
Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb ab einem Auftragswert von 25 000 
Euro wird für die Dauer von drei Monaten über jeden vergebenen Auftrag auf 
www.auftraege.bayern.de  informiert. Diese Information enthält zumindest auch den 
Namen des beauftragten Unternehmens.

•  Die Stelle zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen
(Vergabekammer).

•  Gerichte im Falle von Klagen.

6 Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?
Personenbezogene Daten, die im Rahmen eines Verfahrens erhoben wurden, werden ggf. in 
die Vergabeakten aufgenommen. Die Speicherfristen für die Vergabeakten bestimmen sich 
nach den gesetzlichen Aufbewahrungsbestimmungen.

7 Sind Sie verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen? 
Grundsätzlich müssen Sie nur die Daten bereitstellen, die für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Verfahrens erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir nach anderen 
Gesetzen verpflichtet sind.
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Besteht nach der maßgeblichen Rechtsgrundlage eine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer 
personenbezogenen Daten, richten sich die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Pflicht 
nach deren Regelungen.

8 Ihre Rechte als betroffene Person gegenüber der bayerischen Justiz
Um Ihre personenbezogenen Daten wirksam zu schützen, gewährt Ihnen das 
Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der bayerischen Justiz geltend 
machen können:

8.1 Recht auf Auskunft, Artikel 15 DSGVO
Gemäß Artikel 15 Absatz 1 DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft darüber, ob wir Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeiten. Ist dies der Fall, haben Sie Anspruch auf weitere 
Informationen (Artikel 15 Absatz 2 DSGVO). Das Auskunftsrecht wird durch das Recht Dritter 
am Schutz ihrer personenbezogenen Daten beschränkt (Artikel 15 Absatz 4 DSGVO).

8.2 Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, Artikel
16, 17 und 18 DSGVO

Sie haben nach Artikel 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger 
Daten und die Vervollständigung unvollständiger Daten – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung – zu verlangen.

Ein Recht auf Löschung personenbezogener Daten steht Ihnen nach Maßgabe des Artikels 
17 DSGVO insbesondere dann zu, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht oder nicht mehr zulässig ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die 
Aufbewahrungsfristen für die betreffenden Verfahrensakten abgelaufen sind und eine 
Vernichtung nicht schon von Amts wegen erfolgt ist.

Unter den Voraussetzungen von Artikel 18 DSGVO besteht ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

8.3 Recht auf Widerspruch, Artikel 21 DSGVO
Sie haben gemäß Artikel 21 DSGVO - soweit nicht eine gesetzliche Verpflichtung zu 
bestimmten Angaben geltend gemacht wird - das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten Widerspruch einzulegen. Wir dürfen in einem solchen Fall die Verarbeitung Ihrer 
Daten nur fortsetzen, wenn ein zwingender Grund vorliegt. Ein zwingender Grund kann sich 
insbesondere aus Gesetzen ergeben, die der Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen oder uns zur fortgesetzten Verarbeitung
zwingen, beispielsweise gesetzliche Aktenaufbewahrungsfristen.

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, werden wir prüfen, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die genannten Rechte stehen in einem 
Verfahren unter dem Vorbehalt der jeweils geltenden Rechtsgrundlage, insbesondere der
Verfahrensordnung, die zur Sicherung einer sachgerechten Verfahrensdurchführung und im
Interesse der Verfahrensbeteiligten besondere Regelungen und Einschränkungen vorsehen 
können.
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9 Ihr Recht auf Beschwerde bei dem Landesbeauftragten für den
Datenschutz, Artikel 77 DSGVO

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst. Mit Ihrem Anliegen 
bezüglich Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten können Sie sich jederzeit 
an uns wenden.

Es steht Ihnen aber auch frei, sich mit einer Beschwerde an den

Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz
Wagmüllerstraße 18,
80538 München

zu wenden. Bitte beachten Sie, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz eine 
Aufsicht nur ausübt, soweit die Gerichte in Verwaltungsangelegenheiten, also nicht 
rechtsprechend, tätig werden.
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